
Allgemeine Bestimmungen 61

Freiwerden der Sicherheit.
§ 121

(1) Eine noch nicht verfallene Sicherheit wird frei, wenn 
der Angeschuldigte zur Haft gebracht, oder wenn der Haft
befehl aufgehoben worden ist, oder wenn der Antritt der er
kannten Freiheitsstrafe erfolgt.

(2) Diejenigen, welche für den Angeschuldigten Sicherheit 
geleistet haben, können ihre Befreiung dadurch herbeiführen, 
daß sie entweder binnen einer vom Gerichte zu bestimmenden 
Frist die Gestellung des Angeschuldigten bewirken oder von 
den Tatsachen, welche den Verdacht einer vom Angeschuldig
ten beabsichtigten Flucht begründen, rechtzeitig dergestalt 
Anzeige machen, daß die Verhaftung bewirkt werden kann.

Anm.: Vergl. Anm. zu § 117.

Verfall der Sicherheit.
§ 122

(1) Eine noch nicht freigewordene Sicherheit verfällt der 
Staatskasse, wenn der Angeschuldigte sich der Untersuchung 
oder dem Antritt der erkannten Freiheitsstrafe entzieht.

(2) Vor der Entscheidung sind der Angeschuldigte sowie 
die, welche für den Angeschuldigten Sicherheit geleistet haben, 
zu einer Erklärung aufzufordern. Gegen die Entscheidung 
steht ihnen nur die sofortige Beschwerde zu. Vor der Ent
scheidung über die Beschwerde ist den Beteiligten und der 
Staatsanwaltschaft Gelegenheit zur mündlichen Begründung 
ihrer Anträge sowie zur Erörterung über stattgehabte Ermitt
lungen zu geben.

(3) Die den Verfall aussprechende Entscheidung hat gegen 
die, welche für den Angeschuldigten Sicherheit geleistet 
haben, die Wirkung eines von dem Zivilrichter erlassenen, 
für vorläufig vollstreckbar erklärten Endurteils und nach 
Ablauf der Beschwerdefrist die Wirkungen eines rechts
kräftigen Zivil endurteil s.

Anm.: Vergl. Anm. zu § 117.
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